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Sanierung der Fehrle-Unterführung - Woher soll das Geld dafür herkommen? 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, https://t1p.de/f8rai 

Mit der Schließung der Fehrle-Unterführung wird die letzte autofreie Querung von bzw. zu den nördlichen 
Stadteilen geschlossen. Das Problem einer sicheren Anbindung der nördlichen Stadteile für Fußgänger, 
Radfahrer und Personen mit Beeinträch�gungen an die Innenstadt wird damit weiter verschär�.  
Obwohl die Deutsche Bahn seit 2019 mit der Stadt Schwäbisch Gmünd bzgl. der Fehrle-Unterführung im 
Gespräch ist, hat die Stadt die Angebote der Deutschen Bahn, die Fehrle-Unterführung zu erhalten, bisher nicht 
genutzt. Nach Aussage der Stadt sei der Erhalt der Unterführung nicht bezahlbar für Gmünd. 

In dem Schreiben der Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, Frau Dr. Freundorfer, an die 
Bundestagsabgeordneten Frau Lang und Herrn Gastel betont die Deutsche Bahn, dass sie sich seit dem Jahr 2019 in einem engen und 
konstruktiven Austausch mit der Stadt Schwäbisch Gmünd befinde. 
Weiter führt die DB aus, dass bei einem Vor-Ort-Termin im Jahr 2023 gemeinsam mit der Stadt verschiedene Varianten geprüft wurden. 
Dies umfasste die reine 1:1-Erneuerung (Fußgänger-Querung), die Erneuerung des Eisenbahnüberführungsbauwerks (EÜ) mit 
weitreichenden technischen Anpassungen (Herstellung Barrierefreiheit inkl. zusätzlicher Nutzung als Radweg) sowie die Auflassung der EÜ. 
Weiter führt die DB aus, dass die Schließung der Fehrle-Unterführung frühzeitig abgestimmt und gemeinsam mit der Stadt beschlossen 
worden sei. Aus Sicht der Beteiligten sei diese Lösung zumutbar und verträglich gewesen.  
Nach Angaben der Deutschen Bahn hätte die Stadt Schwäbisch Gmünd für einen Ausbau über den bisherigen Zustand hinaus ein 
offizielles Verlangen äußern und zudem erhebliche Kosten übernehmen müssen. Dies sei nach Darstellung der DB seit 2019 nicht erfolgt. 
Die Deutsche Bahn habe daher die Schließung der Unterführung bevorzugt, wogegen die Stadt keine Einwände erhoben habe. Stattdessen 
solle das Eisenbahnüberführungsbauwerk (EÜ) zu einem Durchlass umgebaut werden, um die Entwässerung bei Starkregen zu verbessern.  
 Das Schreiben der Deutschen Bahn vom 7. Mai 2026 liegt der BI Stadtklima vor. 

 
Die BI Stadtklima stellt sich die Frage, weshalb die Stadtverwaltung, die sich bereits seit 2019 mit der 
Deutschen Bahn im Austausch befindet, die geplante Schließung der Fehrle-Unterführung der Öffentlichkeit 
so lange nicht transparent kommuniziert hat. Kri�siert wird insbesondere, dass die Bürgerscha� nicht 
frühzei�g in den Diskussions- und Entscheidungsprozess einbezogen wurde. Ein belastbarer 
Kostenvoranschlag für die Sanierung der Fehrle-Unterführung wurde bisher nicht erstellt. Dies häte und 
würde wesentlich zu einer sachlicheren und fundierteren Diskussion beitragen können. 
Darüber hinaus fragt die BI Stadtklima, ob die Stadt Schwäbisch Gmünd im Vorfeld geprü� hat, welche 
Fördermöglichkeiten für die Sanierung der Fehrle-Unterführung bestehen. 
Nach Auffassung der BI Stadtklima handelt es sich bei der Sanierung der Fehrle-Unterführung um ein 
bedeutendes Infrastrukturprojekt für die Stadt Schwäbisch Gmünd. Die Stadtverwaltung sollte daher prüfen, 
ob zur Finanzierung der Sanierung Mitel aus den Sondervermögen des Bundes sowie weitere 
Förderprogramme des Bundes und des Landes in Anspruch genommen werden können.  
Herr Oberbürgermeister Arnold hat am 24. April im Rahmen der Bürgersprechstunde zugesagt, dass er im 
Mai nochmals die Gespräche mit der Deutschen Bahn aufnehmen will. 
 
Für die Bewilligung von Fördermiteln erfüllt die Fehrle-Unterführung mehrere Kriterien, die derzeit poli�sch 
stark gewichtet werden: 

• sanierungsbedür�ige Infrastruktur, 
• sichere ak�ve Mobilität,  
• Barrierefreiheit,  
• kommunale Verkehrsinfrastruktur,  
• Klimaschutz durch Förderung des Fuß- und Radverkehrs.  
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Im Folgenden wird – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - kurz dargestellt, welche Förderprogramme für die 

Stadt potenziell infrage kommen könnten, sowie Auszüge aus einigen Ar�keln der Rems-Zeitung bzw. Gmünder 

Tagespost. 
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1 Sondervermögen Infrastruktur des Bundes 

 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, https://t1p.de/f8rai 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd erhält aus dem Sondervermögen des Bundes  35.305.766,52 € 

(Quelle: Tim Bückner MdL 24.11.2025  https://t1p.de/omcd5) 

Wie Herr Oberbürgermeister Richard Arnold am 22. April 2026 in einem Interview mit Ulrike Timm vom 

Deutschlandfunk Kultur ausführte, werde er einen Großteil des Geldes für den Neubau der Gmünder 

Feuerwehr verwenden. Einen entsprechenden Vorschlag werde er dem Bauausschuss / Gemeinderat 

unterbreiten. 

(Quelle: DFN Timm, Ulrike | 22. April 2026, 09:05 Uhr  "Aus der Welt zurück nach Schwäbisch Gmünd" ab Minute 25 - 

htps://t1p.de/el0fx) 

Im Ar�kel der Gmünder Tagespost vom 27.04.2026 wird Herr Oberbürgermeister Arnold wie folgt zi�ert: 

„Aus diesem Topf werden wir das Geld so verwenden, wie es gedacht ist – nämlich für Infrastrukturprojekte.“ 

 (Quelle: GT 27.04.2026 Neues Feuerwehrhaus: OB Arnold drückt trotz Finanzmisere aufs Tempo htps://t1p.de/76781) 

1.1 Art. 143h Grundgesetz 

Im Art. 143h Grundgesetz wird ausgeführt, dass Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes vorrangig für 

inves�ve Maßnahmen in der öffentlichen Infrastruktur sowie für den Klimaschutz zu verwenden sind.  

(Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz https://t1p.de/g66af) 

Die rechtliche Grundlage ist das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) des Bundes mit 

insgesamt 500 Mrd. Euro. Förderfähig sind ausdrücklich Inves��onen in die Verkehrsinfrastruktur, darunter 

Straßen, Brücken und kommunale Infrastrukturprojekte. Die Mitel sollen dabei in konkrete, lokal benö�gte 

Projekte fließen, um den Sanierungsstau zu beheben, u. a. in die Verkehrsinfrastruktur mit dem Ausbau des 

Straßennetzes und des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) sowie der Modernisierung von Radwegen und 

Brücken. 
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1.2 Sondervermögen Infrastruktur 

Bzgl. des Sondervermögens erfolgte 2025 noch kein Mitelabfluss an die Länder. Zum einen, weil die rechtlichen 

Grundlagen erst im Dezember 2025 beschlossen wurden, zum anderen können die Länder die Auszahlung der 

Mitel frühestens anordnen, wenn die Mitel zur Begleichung fälliger Rechnungen binnen drei Monaten 

benö�gt werden. (Quelle: Bundesministerium für Finanzen, https://t1p.de/d7gsx) 

Baden-Würtemberg stehen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 13.149,8 Mio. Euro 

zur Verfügung. Das „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz– LuKIFG“ sieht vor, dass die 

Länder selbst festlegen, wie die ihnen zustehenden Mitel aus dem Sondervermögen verwendet werden und 

welche Anteile sie den Kommunen zur Verfügung stellen.  

(Quelle: Bundesministerium für Finanzen https://t1p.de/uuiey) 

In der Broschüre des Ministeriums für Finanzen wird unter Punkt 2 „Warum sind zusätzliche Inves��onen in 

Infrastruktur und Klimaneutralität so wich�g“ Folgendes ausgeführt: 

„ …. Zusätzliche Impulse werden dort gesetzt, wo der Bedarf am größten ist: bei der Verkehrsinfrastruktur, …“ 

„…Zentrales Ziel ist es, das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser und an vielen Stellen auch einfacher zu machen - …“ 

(Quelle: Ministerium für Finanzen https://t1p.de/8b9mr) 

1.3 Verwaltungsvorschri� des Finanzministeriums und des Innenministeriums (VwV LuKIFG) 

In der Verwaltungsvorschri� wird Folgendes ausgeführt: 
 
Punkt 2: Zuwendungszweck, zuwendungsfähige Maßnahmen 
Die Mittel sind zu verwenden für Sachinvestitionen der Träger von Infrastruktureinrichtungen, sofern sie der Erfüllung von 
kommunalen Aufgaben dienen.  
 
Punkt 2.2 Förderbereiche 
Die Finanzhilfen sind nach § 3 Absatz 1 LuKIFG für Sachinvestitionen insbesondere folgender kommunaler 
Infrastrukturbereiche zu verwenden, sofern sie der Erfüllung von kommunalen Aufgaben dienen: 
b) Verkehrsinfrastruktur 
… 
Die Liste der Förderbereiche ist nicht abschließend und erfasst auch Aufgaben, die nicht zu den Pflichtaufgaben der 
Kommunen gehören, aber regelmäßig auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden. Förderfähig sind damit 
insbesondere auch Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur, die Infrastruktur der regionalen Daseinsvorsorge, die 
Wohninfrastruktur, Gebäudesanierungen von öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, die Infrastruktur 
der inneren Sicherheit, der Wasserwirtschaft und in ländliche Infrastrukturen 

Quelle: Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Abwicklung des kommunalen Anteils am Länder-und-
Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (VwV LuKIFG) https://t1p.de/oawjz 

Eine Sanierung der Fehrle-Unterführung zählt zur technischen Infrastruktur der regionalen Daseinsvorsorge. 

Sie ist Teil der essenziellen Verkehrsinfrastruktur, da sie eine sichere, barrierefreie und kreuzungsfreie 

Querung ermöglicht und somit die Erreichbarkeit und Mobilität im öffentlichen Raum sichert. 

 

2 LGVFG – Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

Das LGVFG unterstützt die Träger von Verkehrsprojekten, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den 

Gemeinden beitragen, durch finanzielle Förderung. Ziel ist es, nachhal�ge und klimafreundliche Mobilität zu 

fördern sowie die Lu�qualität und den Lärmschutz in den Gemeinden zu verbessern. 
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Die Förderung beträgt grundsätzlich bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Insbesondere 

klimafreundliche Vorhaben können einen erhöhten Fördersatz von bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen 

Kosten erhalten. 

Quelle: Ministerium für Verkehr, Baden-Württemberg, https://t1p.de/rp1er  

Gefördert werden unter anderem: 

• kommunale Brücken,  

• Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur,  

• Unterführungen,  

• Verkehrssicherheitsmaßnahmen,  

• Umbauten bestehender Infrastruktur.  

2.1 Förderung kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur (LGVFG-RuF) 

Das Land Baden-Würtemberg stellt von 2025 bis 2029 hierfür insgesamt über 400 Millionen Euro bereit. 

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den Kommunen durch den Bau und Ausbau des kommunalen Rad- 

und Fußverkehrsnetzes. 

Das ist besonders relevant, da: 

• Die Querung „Fehrle-Unterführung“ Innenstadt ↔ nördliche Stadteile stellt eine wich�ge Verbindung 
dar. 

• Die Barrierefreiheit verbessert wird.  

• Ein sicherer Fuß- und Radweg wird geschaffen. 

Quelle: Regierungspräsidien Baden-Württemberg  https://t1p.de/hq85u 

3 Programm „Kommunaler Straßenbau (KStB)“ 2026–2029 

Das Land inves�ert mehr als 52 Millionen Euro gezielt in die Modernisierung von Brücken, den Ausbau sicherer 

Radverbindungen und die Schaffung atrak�ver Ortsmiten. Das Land hat aktuell neue Maßnahmenprogramme 

für kommunale Straßen- und Brückenprojekte veröffentlicht. Darin steht ausdrücklich: 

• Brückenmodernisierung,  

• sichere Radwege,  

• Ortsmiten,  

• Querungen und Verkehrssicherheit. 

Quelle: Ministerium für Verkehr, Baden-Württemberg, htps://t1p.de/jwbqj 
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4 Fehrle-Unterführung in der lokalen Presse 

4.1 RZ 26.02.2026, S. 15: Wegen Abriss: Unterführung beim Fehrle-Parkhaus wird gesperrt 

 
Stadtsprecher Markus Herrmann erklärte zudem, dass die Stadt selbst auf Informationen der Deutschen Bahn 
angewiesen sei. „Wir können nur das weitergeben, was von dort kommt.  
 

4.2 GT 27.02.2026: Bahnunterführung für Fußgänger beim Fehrle-Parkhaus bald dicht 

„…Kostenexplosion befürchtet 
Der Grund für die späte Umsetzung liegt im Verfahren: Nach Angaben der Stadt benötigt das 
Eisenbahnbundesamt rund drei Jahre Planungsvorlauf – allein für die Vorbereitung des Abrisses. Die Stadt selbst 
kann und will die Unterführung nicht beseitigen, nicht nur wegen der angespannten Finanzlage, sondern auch 
wegen kaum kalkulierbarer Kosten. Musch schätzt die Kosten des Abrisses auf rund 1,5 Millionen Euro. Da 
jedoch die Bahn selbst bauen würde, rechnet die Stadt mit deutlich höheren Summen – eine Verdopplung gilt als 
realistisch. Die jetzige Sicherung koste dagegen lediglich einige Tausend Euro. …“ 
Quelle: GT 27.02.2026, htps://t1p.de/nu1ov 

4.3 GT 27.02.2026 Fehrle-Unterführung ab April gesperrt 

 
Quelle: htps://t1p.de/nu1ov 

„Die durchgängige Eisenbahnverbindung hat für uns Priorität“, betont Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister 
Richard Arnold.“  
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4.4 RZ 11.04.2026 S. 13: Kri�k ist „absolut nachvollziehbar“ 

 
„Uns bleibt nichts anderes übrig.“ Markus Herrmann, Stadtsprecher 
Stadtsprecher Markus Herrmann betont, dass man in Gesprächen mit dem Unternehmen „alle Register gezogen 
habe, um die dauerhafte Sperrung zu verhindern – ohne Erfolg. „Das sind Entscheidungen der Bahn, erklärt er. 

4.5 GT 19.04.2026 Autofrei war gestern: Was kommt nach der Sperrung der Fehrle-Unterführung?  

„…  Eine Renovierung der Erneuerung der alten Unterführung, die nicht mehr die erforderliche Tragfähigkeit 
aufweist, ist nicht vorgesehen. Die Kosten dafür würden laut Stadt in die Millionen gehen. 
Warum kommt kein Neubau? 
Die Unterführung gehört formal der Bahn, nicht der Stadt Gmünd. Darum ist der Bahn-Konzern dort Bauherr – 
für welche Arbeiten auch immer, ob Abriss, Renovierung oder Neubau. Die Stadt könnte Wünsche anmelden bei 
der Bahn, müsste aber für die Kosten aufkommen. Für eine große Sanierung wäre eine Millionensumme fällig. 
Nicht bezahlbar, so die Einschätzung der Stadtverwaltung. Tiefbauamtsleiter Jürgen Musch schätzt allein die 
Kosten für einen Abriss auf 1,5 Millionen Euro. Die geplante Außerbetriebnahme soll nur einige tausend Euro 
kosten. 
Eine Verkehrsschau ist eine behördliche Kontrolle von Straßen durch die Straßenverkehrsbehörde, die Polizei und 
die Straßenbaubehörde. Die Verkehrsschau an der Taubentalunterführung wird in der kommenden Woche 
stattfinden. „Danach stellen wir das Thema im Gemeinderat am 29. April vor“, verspricht Oberbürgermeister 
Richard Arnold.  …“ 
Quelle: GT 19.04.2026 htps://t1p.de/shsb0 

Anmerkung: Im Bürgerinforma�onssystem der Stadt htps://t1p.de/mchwz zur Gemeinderatssitzung am 29. April wird unter 
dem Tagesordnungspunkt „Ö 11.3 Fehrleunterführung und Pleuerpassage“ aufgeführt.  
Das Protokoll zur Gemeinderatssitzung wurde aber bislang nicht veröffentlicht (Stand: 20.05.2026).  
Laut Gemeindeordnung § 38 Niederschri� (2) sind Niederschri�en innerhalb eines Monats zur Kenntnis des Gemeinderats zu bringen. …. 
Die Einsichtnahme in die Niederschri�en über die öffentlichen Sitzungen ist den Einwohnern gestatet.  
Laut Gemeindeordnung § 41b Veröffentlichung von Informa�onen 
3) In öffentlichen Sitzungen sind die Beratungsunterlagen im Sitzungsraum für die Zuhörer auszulegen. Die ausgelegten 
Beratungsunterlagen dürfen vervielfäl�gt werden. 
5) Die in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats oder des Ausschusses gefassten oder bekannt gegebenen Beschlüsse sind im Wortlaut oder 
in Form eines zusammenfassenden Berichts innerhalb einer Woche nach der Sitzung auf der Internetseite der Gemeinde zu 
veröffentlichen. 
Quelle: https://dejure.org/gesetze/GemO/38.html bzw. https://dejure.org/gesetze/GemO/41b.html 
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4.6 GT 16.05.2026: Taubental-Unterführung: Stadt Gmünd bewertet neue Route als sicher 

„Die Planer im Rathaus hätten die Möglichkeit gehabt, den Durchgang am Leben zu erhalten: Seit 2019 sei die 

Bahn mit der Stadt ‚in sehr konstruktivem und strukturiertem Dialog‘. 2023 gab es einen Ortstermin, bei dem 

mögliche Varianten besprochen wurden. 

Die Variante „Durchgang erhalten“ hätte zum Großteil die Stadt bezahlen müssen. „In diesem Fall hätte sich die 

Stadt Schwäbisch Gmünd nach den Grundsätzen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in erheblichem Umfang an 

den Kosten zu beteiligen“, so der Bahnsprecher. Doch in den Gesprächen habe die Stadt ein „entsprechendes 

kreuzungsrechtliches Verlangen nicht geäußert“. Nicht bezahlbar für Gmünd, so das Fazit der Verwaltung: 

Tiefbauamtsleiter Jürgen Musch hat allein die Kosten für einen Abriss auf 1,5 Millionen Euro geschätzt, mit noch 

deutlich höherer Rechnungssumme am Ende.“ 

„…. Schwäbisch Gmünd. Eine Querungshilfe für Fußgänger, sieben neue Rad-Piktogramme auf der Fahrbahn 

und Tempo 30: Mit diesen Maßnahmen hat die Stadt reagiert, um die Taubental-Unterführung für Fußgänger 

und Radfahrer sicherer zu machen. Reichen die Verbesserungen aus? …“ 

Quelle: GT 16.05.2026 htps://t1p.de/1agyf 

4.7  GT 20.05.2026: Schließung der Fehrle-Unterführung: Bürger kri�sieren Alterna�vroute 

Stadt setzt auf Umweg und neue Maßnahmen 
Tempo 30: "Kaum ein Autofahrer achtet auf Tempo 30", lautet die einhellige Meinung der Bürger. "Die meisten 
schneiden noch die Kurve", so mehrere Teilnehmer. 

Piktogramme: Die reichen den Teilnehmern des Rundgangs nicht aus. 
… eine deutliche Begrenzung eines Fahrradweges mit einer Breite von 1,25 bis 1,50 Meter zu ziehen… 
…Ebenso wünschen sich die Bürger stadteinwärts eine Linksabbiegespur für Fahrradfahrer sowie eine Querung 
am Boulevard…. 

Querungshilfe: … Denn was bleibt, ist die Unübersichtlichkeit der Situation. Spiegel fehlen sowie ein zusätzlicher 
Zebrastreifen.. 

Verkehrschaos: … Eine Erzieherin eines nahegelegenen Kindergartens erzählt, dass sie oft mit den Kindern einen 
Spaziergang machen, gerne zum Josefsbach. Für die Kinder ist der Umweg zur Taubentalstraße nicht nur groß, 
sondern an der viel befahrenen Straße eben auch gefährlich. Rund 4000 Fahrzeuge durchqueren die 
Unterführung im Schnitt jeden Tag, das ergab die Verkehrsschau der Stadt. 

Quelle: GT 20.05.2026 https://t1p.de/b2m59 

mailto:info@bi-stadtklima-gd.de
http://bi-stadtklima-gd.de/
https://t1p.de/1agyf
https://www.gmuender-tagespost.de/ostalb/schwaebisch-gmuend/stadt-schwaebisch-gmuend/gmuender-fehrle-unterfuehrung-gesperrt-kritik-an-umleitung-94292843.html
https://t1p.de/b2m59
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